
73.1 / Th12 (bis 2021, B59 KULAP; 
siehe Regelskizze 3, Anhang 1.2)
Länge   650 m
Ufer      beidseitig
Strahlursprung entwickeln:
Abschnittweise Pflanzung von Ufergehölzen

70.3 / Th12 (bis 2021, B59 KULAP; 
siehe Regelskizze 3, Anhang 1.2)
Länge   650 m
Ufer      beidseitig
Strahlursprung entwickeln:
Ergänzende Maßnahmen zum Initiieren
einer eigendynamischen Gewässerentwicklung

69.2 / Th13 (bis 2021)
Punktuelle Verbesserung
Absturz nach Überfahrt umbauen

69.5 / Th14 (2021-2027)
Punktuelle Verbesserung
Durchlass/Verrohrung umgestalten 
oder Gegenschwelle unterstrom
(schiessender Abfluss in Verrohrung)

69.1 / Th18
Länge    450 m
Strahlursprung entwickeln 
und Quellbereich anbinden
Verrohrung rückbauen

73.1 / Th18 
Länge   450 m
Ufer      beidseitig
Strahlursprung entwickeln 
und Quellbereich anbinden
Pflanzung von Ufergehölzen

72.2 / Th18
Länge   450 m
Ufer      beidseitig
Strahlursprung entwickeln und Quellbereich 
anbinden
naturnahen Gewässerlauf anlegen

69.1 / Th17
Länge    100 m
Innerorts verrohrten Bachab-
schnitt freilegen 
erfordert Beseitigung 
von vorhandener Baumreihe

69.5 / Th16 (2021-2027)
Punktuelle Verbesserung
Durchlass/Verrohrung umgestalten 
oder Gegenschwelle unterstrom
(schiessender Abfluss in Verrohrung)

69.1 / Th15 (2021-2027)
Punktuelle Verbesserung
Durchlass/Verrohrung rückbauen

69.2 / Th11 
Punktuelle Verbesserung
Absturz nach Verrohrung umbauen
Laufverlängerung, Sedimentrückhalt 
und Entfernung von Verbau in Dreiecksfläche 

72.1 / Th10
Punktuelle Verbesserung
Gewässer an der Nordseite naturnah gestalten
Sedimentrückhalt einmündender Graben

72.2 / Th09 (bis 2021, B59 KULAP; 
siehe Regelskizze 2, Anhang 1.2)
Länge   250 m
Ufer      rechts
Entwicklung eines naturnahen Strahlursprungs
3 Stellen mit Aufweitung und Rückhaltung möglich,
Einmündung des Grabens von Norden in Fließrichtung

72.1 / Th08
Länge   380 m
Ufer      beidseitig
In Verbindung mit dem unterstromig anschließenden,
naturnahen Abschnitt neuen Strahlursprung
entwickeln:
naturnaher Gewässerverlauf in breiter Mulde
alten, eingetieften Verlauf als Sedimentrückhalt

73.1 / Th08
Länge   380 m
Ufer      beidseitig
In Verbindung mit dem unterstromig anschließenden,
naturnahen Abschnitt neuen Strahlursprung
entwickeln:
abschnittsweise Ufergehölze pflanzen

71.1 Th07 (bis 2021, vgl. Anhang 6, Allianz mittlere Vils)
Länge  200 m
Einbringen von Totholz (71-1) zur strukturellen
Ergänzung und Förderung der Eigendynamik 

70.3 / Th07 (bis 2021, vgl. Anhang 6, Allianz mittlere Vils)
Länge   200 m
Ufer      beidseitig
Bachentwicklung in Richtung Nordosten initiieren
punktuelle Uferabflachung am nördl. Ufer

73.1 / Th05 (2021-2027)
Länge   70 m
Ufer      beidseitig
Ufergehölze pflanzen

72.1 / Th05 (2021-2027)
Länge   70 m
Ufer      rechts
stark eingetieften Bachabschnitt nach 
Süden durch Abgrabung aufweiten, 
Rückhaltebiotop, gemäß Vorschlag GEP

69.5 / Th06 (bis 2021)
Punktuelle Verbesserung
Durchgängigkeit durch Einbringen von
Störsteinen verbessern (derzeit glatte Sohle);
Unterhaltungsmaßnahme

69.2 / Th04 (bis 2021)
Punktuelle Verbesserung
Absturz nach Überfahrt in Sohlgleite umbauen umbauen

73.1 / Th03 (2021-2027)
Länge   200 m (umsetzbar 50 m)
Ufer      beidseitig
Abschnittweise Ufergehölze pflanzen

72.1 / Th03 (2021-2027)
Länge   200 m (umsetzbar 50 m)
Ufer      rechts
Gewässerprofil naturnah umgestalten

75.2 / Th03 (2021-2027)
Länge   200 m (umsetzbar 200m)
Ufer      beidseitig
Durchgängigkeit in den Weiherner Bach verbessern

69.1 / Th02
Länge   80 m
Ufer      beidseitig
verrohrten Bachlauf freilegen 
und an den Rand des Betriebs-
geländes verlegen 

73.1 / Th01 (2021-2027)
Länge   370 m (umsetzbar 130 m)
Ufer beidseitig
Abschnittweise Ufergehölze pflanzen

71.1 Th01 (2021-2027)
Länge   370 m (umsetzbar 130 m)
Ufer      beidseitig
Einbringen von Störsteinen

69.1 / Mö01 (2021-2027)
Punktuelle Verbesserung
Rückbau der nicht mehr benutzten Überfahrt
(Umfeld verbuscht, momentan Barriere-Wirkung
mit glatter Sohl und schiessendem Abfluss)

69.2 / Mö03 (bis 2021)
Punktuelle Verbesserung
Absturz nach Überfahrt umbauen

70.2 / Mö02 (2021-2027)
Punktuelle Verbesserung
Sohlverbau entfernen

71.1 Mö04 (bis 2021)
punktuelle Verbesserung
Störelemente einbringen

69.5 / Mö06 (2021-2027)
Punktuelle Verbesserung
vorhandene Verrohrung rückbauen 
oder verkürzen (Länge derzeit 11 m)

73.1 / Mö05 (bis 2021) 
(Ökokonto-Maßnahme, vgl. Anhang 6)
Länge   140 m
Ufer      beidseitig
Ufergehölze pflanzen

72.1 / Mö05 (bis 2021) 
(Ökokonto-Maßnahme, vgl. Anhang 6)
Länge   140 m
Ufer      beidseitig
abschnittsweise Uferaufweitung

71.1 Mö09 (bis 2021)
Länge   150 m
punktuelle Erhöhung der 
Strukturvielfalt im Gerinne

70.3 / Mö09 (bis 2021)
Länge   150 m
Ufer      beidseitig
Förderung der Eigendynamik

73.1 / Mö09 (bis 2021)
Länge   150 m
Ufer      beidseitig
Ufergehölze pflanzen

71.1 Mö10 (bis 2021)
Länge   120 m
Erhöhung der Strukturvielfalt im Gerinne

73.1 / Mö10 (bis 2021)
Länge   120 m
rechtsseitig Bachentwicklung fördern
Ufergehölze pflanzen, 
Bepflanzung der Mittelwasserlinie

70.3 / Mö10 (bis 2021)
Länge   120 m
rechtsseitig Bachentwicklung fördern
Förderung der Eigendynamik

70.1 / 70.2 / 70.3 / Se02 (2021-2027)
Länge   620 m (umsetzbar 55m)
Ufer      rechtsseitig
Uferlinie auf rechter Bachseite auflockern
rechts Ufersicherung zurückbauen und 
Material zur Initiierung einer eigendynamischen
Entwicklung verwenden 

73.1 / Se02 (2021-2027)
Länge   620 m (umsetzbar 55m)
Ufer beidseitig
Ufergehölze pflanzen

73.1 / Se01
Länge   410 m
Ufer beidseitig
Ufergehölze pflanzen

72.2 / Se01
Länge   410 m
Ufer      rechts
rechtsseitige Böschung Abflachen, 
Anlage eines Sekundärauestreifens,
verbautes Gewässerprofil naturnah 
umgestalten

71.1 Se03 (bis 2021)
punktuelle Verbesserung
Störelemente einbringen

71.1 Se04 (bis 2021)
punktuelle Verbesserung
Störelemente einbringen

71.1 Se05 (bis 2021)
punktuelle Verbesserung
Störelemente einbringen

69.2 / Se06 (bis 2021)
Punktuelle Verbesserung
Absturz nach Überfahrt umbauen

69.2 / Se07 (bis 2021)
Punktuelle Verbesserung
Absturz nach Überfahrt umbauen

69.2 / Al01 (bis 2021)
Punktuelle Verbesserung
vorhandene Querbauwerke (Spundwandeinbauten)
durch Sohlgleiten / durchgängige Schwellen
ersetzen

69.2 / Al02 (bis 2021)
Punktuelle Verbesserung
vorhandene Querbauwerke (Spundwandeinbauten)
durch Sohlgleiten / durchgängige Schwellen
ersetzen

69.2 / Al03 (bis 2021)
Punktuelle Verbesserung
vorhandene Querbauwerke (Spundwandeinbauten)
durch Sohlgleiten / durchgängige Schwellen
ersetzen

69.2 / Al04 (bis 2021)
Punktuelle Verbesserung
vorhandene Querbauwerke (Spundwandeinbauten)
durch Sohlgleiten / durchgängige Schwellen
ersetzen

69.2 / Al05 (bis 2021)
Punktuelle Verbesserung
vorhandene Querbauwerke (Spundwandeinbauten)
durch Sohlgleiten / durchgängige Schwellen
ersetzen

64.2 / Al07 (bereits umgesetzt, vgl. Anhang 6)
Sedimenteintrag in die Altvils aus dem Etzenbach
reduzieren: 
- Stoffrückhalt bereits im Oberlauf,
- Anlage von Sedimentionseinrichtungen vor 
  Mündung des Etzenbachs in die Altvils

69.2 / Al08 (bis 2021)
Punktuelle Verbesserung
2 Querbauwerke (Spundwände zur Sohlsicherung) 
schränken die Gewässerdurchgängigkeit ein 
-->durch Sohlgleiten / Schwellen ersetzen

64.2 / 65.2 / Al06 (bis 2021-2027)
Länge    310 m
Wiederherstellung der natürlichen 
Rückhaltefunktion durch Entlandung 

71.1 Al06 (2021-2027)
Länge   310 m
punktuelle Strukturverbesserung durch 
Einbringung von Strukturelementen (Totholz),
Anlage von Flachwasserbereichen

70.2 / Al09 (bis 2021)
Punktuelle Verbesserung
Uferverbau am Nordufer 
(auf ca. 30m Länge vorhanden)
entfernen

64.2 / 65.2 / Al10 (bis 2021-2027)
Länge    80 m
Wiederherstellung der natürlichen 
Rückhaltefunktion durch Entlandung 

71.1 / Al10 (2021-2027)
Länge  80 m
punktuelle Strukturverbesserung durch Einbringung 
von Strukturelementen (Totholz), Anlage von  
Flachwasserbereichen

64.2 / 65.2 / Al11 (bis 2021-2027)
Länge    200 m
Wiederherstellung der natürlichen 
Rückhaltefunktion durch Entlandung 

71.1 / Al11 (2021-2027)
Länge   200 m
punktuelle Strukturverbesserung durch Einbringung 
von Strukturelementen (Totholz), Anlage von  
Flachwasserbereichen

69.2 / Mö08 (bis 2021)
Punktuelle Verbesserung
Absturz nach Überfahrt umbauen

71.1 Th08 (bis 2021)
Länge  380 m
Ufer      beidseitig
Einbringen von Störelementen 

72.1 / Mö07
Länge  370 m
Ufer      beidseitig
Eingetieften Bachlauf durch 
Anlage eines Sekundäraue-Streifens
verbessern
ggf. in Teilabschnitten Neuanlage eines
naturnahen Gerinnes und Nutzung des Altlaufs als 
Sedimentfalle

73.1 / Mö07
Länge   370 m
Ufer      beidseitig
Ufergehölze pflanzen

64.2 / Al12 (bereits umgesetzt, Amt für 
ländliche Entwicklung, vgl. Anhang 6)
Reduzierung des Sedimenteintrags, 
Anlage von Retentionsmulden
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69.2

70.2

69.2
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69.1
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69.2
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64.2

71.1

70.2

69.2

69.2

69.5

69.5

69.2

Erläuterung der Planzeichen
Hydromorphologische Maßnahmen

Abflussverschärfende Einleitung mindern
(z.B. Anlage von Regenrückhaltebecken)

64.2

70.2 / Re01 (bis 2021)

Maßnahmen zur Reduzierung von nutzungsbedingten Abflussspitzen

64.3

69.1

69.2

69.5

70.1
70.2
70.3

71.1

72.1
72.2

73.1

75.2

Gewässer  im Bereich nutzungsbedingter 
Abflussspitzen aufweiten

Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk rückbauen

Naturnahen Gewässerlauf anlegen (Neuanlage 
oder Reaktivierung)

Gewässerprofil naturnah umgestalten

Punktuelle Verbesserung durch Strukturelemente innerhalb 
des vorhandenen Gewässerprofils, z.B. Buhnen, Störsteine 
und Totholz einbringen

Ergänzende Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer 
Gewässerentwicklung (z. B. Strömungslenker einbauen) 

Massive Sicherungen (Ufer/Sohle) beseitigen/reduzieren
Flächenerwerb zur eigendynamischen Entwicklung

sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der 
Durchgängigkeit (z.B. Sohlrampe umbauen/optimieren)

Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk ersetzen durch ein 
passierbares BW (z.B. Sohlgleite)

Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln

Durchgängigkeit in die Seitengewässer verbessern

Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit 
an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen
wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13

Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/Zulassen einer 
eigendynamischen Gewässerentwicklung

Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil

Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch 
Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung

Maßnahmen zur Habitatverbesserung  im Uferbereich

Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung)

Angaben in den Massnahmen-Kästen:
Maßnahmentyp / Maßnahmennummer 
(Zeitrahmen für die Umsetzung)

70.2 / Re01 (bis 2021) Maßnahme nicht umsetzbar, 
Flächenerwerb nicht möglich

Flurstücke im Eigentum der öffentlichen Hand

Abschnitt mit Maßnahmen Dritter

Darstellungen der Fließgewässerabschnitte
Flusswasserkörper 1_F497

70.2 / Re01 (bis 2021) Maßnahmen Dritter
(Maßnahme läuft über einen anderen 
Planungsträger)

Weitere Darstellungen

Planinhalt: KARTE 2
Hydromorphologisches Umsetzungskonzept
Senninger Bach, Mödinger Bach,
Thannhöckinger Graben, Altvils, Kugelgraben

Gewässer dritter Ordnung

Hydromorphologisches Umsetzungskonzept für
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